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Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die äußere Gestaltung von Werbeanlagen 
in der Innenstadt (Werbeanlagensatzung), i.d.F. vom 08.11.20081 

 

Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung 

vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 28.05.2008 (GVBl. S. 

79; 81) i.V.m. den §§ 2 GemO und 88 Abs. 1 Nr.1 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 

vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.07.2007 (GVBl. S. 105), 

am 29.09.2008 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
Aufgaben und Ziele der Satzung 

 

1. Werbeanlagen prägen wesentlich das Bild der Innenstadt Ludwigshafen am Rhein. Aufgabe 

der Satzung ist es daher, ihre äußere Gestaltung zu regeln. 

 

2. Die Innenstadt soll als attraktiver Aufenthalts- und Einkaufsstandort stabilisiert und ausgebaut 

werden. Sie weist neben innenstadtspezifischen Nutzungen wie z.B. Bildungs-, Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen, zentralen privaten und öffentlichen Dienstleistungs- und 

Verwaltungseinrichtungen sowie Einzelhandelsbetrieben einen hohen Anteil an Wohnnutzung 

auf. Alle genannten Nutzungen werden durch ein ansprechendes Erscheinungsbild ihrer 

unmittelbaren Umgebung aufgewertet. Die Satzung soll den genannten Anforderungen an die 

Innenstadt Rechnung tragen. Ihre Regeln sollen dazu beitragen, die Qualität des werblichen 

Erscheinungsbildes der Innenstadt zu gewährleisten und zu verbessern. Aus diesem Grund 

sollen sich Werbeanlagen in Größe, Form und Anbringungsort in das Stadt- und Straßenbild 

einfügen. Die mit der Satzung verfolgte Zielsetzung deckt sich mit dem im Oktober 2006 durch 

den Stadtrat beschlossenen Entwicklungskonzept für die Innenstadt Ludwigshafen am Rhein. 

 

§ 2 
Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich 

 

1. Räumlicher Geltungsbereich 

 Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ergibt sich aus dem Lageplan, der als Anlage 

Bestandteil dieser Satzung ist. Ein Plan im Maßstab 1 : 1000 mit Datum vom 08.09.2008 kann 

beim Bereich Stadtplanung eingesehen werden.  

 

2. Sachlicher Geltungsbereich 

 Die Satzung gilt für alle genehmigungsbedürftigen Anlagen der Außenwerbung im räumlichen 

Geltungsbereich mit Ausnahme der Werbeanlagen in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen. 

 Örtliche Bauvorschriften in Bebauungsplänen gehen den Regelungen dieser Satzung vor. 

_______ 
1 veröffentlicht in Amtsblatt Nr. 77/2008 vom 07.11.2008 
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§ 3 
Anbringungsorte von Werbeanlagen 

 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sind zulässig: 

 

 
1.1 für Nutzungen im Erdgeschoss: an den Fenstern und der Fassade des Erdgeschosses bis 

zur Unterkante der Fenster des 1. Obergeschosses. Fehlt an der Fassade eines überhöhten 

Erdgeschosses ein geschlossenes Brüstungsfeld, ist die Werbeanlage im oberen Bereich 

des Erdgeschosses (z.B. auf Glas) oder im Brüstungsfeld zwischen dem 1. und dem 2. 

Obergeschoss zulässig, 
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1.2 für Nutzungen in den Obergeschossen: im Fassadenbereich zwischen der Unterkante der 

Fenster des 1. Obergeschosses bis zur Gebäudeoberkante, 
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1.3 als Dachwerbung. 

 

 

2. Fremdwerbung ist als Dachwerbung zulässig. 

 

3. Dachwerbung ist ausschließlich oberhalb der Firstlinie und ausschließlich an den im Plan 

gekennzeichneten Standorten zulässig (s. Anlage rot markiert). 

 Infoscreens sind ebenfalls ausschließlich an diesen Standorten zulässig. 

 

4. Auf Infoscreens dürfen die im Geltungsbereich dieser Satzung ansässigen Unternehmen 

werben, wobei ausschließlich für ihr konkretes Unternehmen geworben werden darf. 
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5 Einzelheiten: 

 

5.1 Mehrere Werbeanlagen im gleichen Geschoss eines Gebäudes sollen auf einer Höhe 

angebracht werden. 

5.2 Die Lage der Werbeanlage ist auf die vorhandene Fassadengliederung abzustimmen und sie 

muss im Bezug zur Lage des beworbenen Betriebes stehen (z.B. mittig über der Eingangstür 

oder der Schaufensteranlage). 

5.3 Die Fenster in den Obergeschossen dürfen entweder am oberen oder am unteren 

Fensterrand beklebt werden. 
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6. Wird eine Werbeanlage am Vordach befestigt, darf die Unterkante der Werbeanlage die 

Unterkante des Vordaches nicht unterschreiten. 

 

 
7. Plastische Gliederungselemente der Fassade (Gesimse, Lisenen, Pfeiler usw.) dürfen durch die 

Werbeanlage nicht verdeckt werden. 
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§ 4 
Gestaltungen von Werbeanlagen 

 
1. Für das Erdgeschoss sind folgende Gestaltungen von Werbeanlagen zulässig: 

 

1.1 Schriften aus Einzelbuchstaben 

1.2 zusammenhängende Schriftzüge 

1.3 Kastenanlagen 

1.4 Logos 

1.5 Einzelzeichen 

1.6 eine Kombination der unter 1.1 bis 1.3 genannten Gestaltungen von Werbeanlagen mit Logos 

(1.4) oder Einzelzeichen (1.5) bzw. eine Kombination mit einem Logo (1.4) und einem 

Einzelzeichen (1.5) 

1.7 auf Putz aufgemalte oder als Putzvertiefung ausgeführte Schriften 

1.8 eine Kombination der unter 1.7 genannten Werbeanlagen mit Logos (1.4) oder Einzelzeichen 

(1.5) bzw. eine Kombination mit einem Logo (1.4) und einem Einzelzeichen (1.5), wobei auch 

Logo und Einzelzeichen entsprechend den Schriften auf Putz aufgemalt oder als 

Putzvertiefung ausgeführt werden müssen 

1.9 Wandausleger 

1.10 selbstklebende Folie auf Glas im Schaufenster 

1.11 auf Markisenvorderseiten aufgedruckte Schriften, Schriftzüge sowie Logos und Einzelzeichen 

über die gesamte Markisenlänge 
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2. In den Obergeschossen sind folgende Gestaltungen von Werbeanlagen zulässig: 

 

2.1 die unter 1.1, 1.2 sowie 1.7 und 1.8 aufgeführten Gestaltungen von Werbeanlagen; 

 eine Kombination der unter 1.1 und 1.2 genannten Gestaltungen von Werbeanlagen mit 

Logos (1.4) oder Einzelzeichen (1.5) bzw. eine Kombination mit einem Logo (1.4) und einem 

Einzelzeichen (1.5) 

2.2 Folienbeklebung im Fenster 

2.3 Infoscreen, jedoch ausschließlich an den dafür im Plan vorgesehenen Standorten (s. Anlage 

rot markiert) 
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3. Bei Dachwerbung sind folgende Gestaltungen von Werbeanlagen zulässig: 

 

3.1 Einzelbuchstaben 

3.2 zusammenhängende Schriftzüge 

3.3 Logos 

3.4 Einzelzeichen 

 

4. Vertikale Werbeanlagen sind zulässig, wenn die Fassade eine die Gliederung bestimmende 

geschlossene Fläche aufweist. Hier sind nur Anlagen aus Einzelbuchstaben zulässig. 

 

5. Bei den unter 1.1 bis 1.6 genannten Gestaltungsmöglichkeiten von Werbeanlagen handelt es 

sich um Flachwerbeanlagen. 
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§ 5 
Anzahl von Werbeanlagen 

 
1. Im Bereich des Erdgeschosses sind pro Betrieb maximal zwei Werbeanlagen zulässig. 

 

1.1 Im Erdgeschoss sind folgende Werbeanlagen und Kombinationen von Werbeanlagen 

zulässig: 

 

1.1.1 nur eine Flachwerbeanlage (s. § 4 Nr. 5) bzw. eine gem. § 4 Nr. 1.7 oder § 4 Nr. 1.8 

gestaltete Werbeanlage oder 

1.1.2 eine Flachwerbeanlage (s. § 4 Nr. 5) und ein Wandausleger (§ 4 Nr. 1.9) oder 

1.1.3 eine gem. § 4 Nr. 1.7 oder § 4 Nr. 1.8 gestaltete Werbeanlage und ein Wandausleger (§ 4 

Nr. 1.9) oder 

1.1.4 eine Flachwerbeanlage (s. § 4 Nr. 5) und eine Folienbeklebung im Schaufenster (§ 4 Nr. 

1.10) mit der Einschränkung, dass auf der Folie nicht der Schriftzug der Flachwerbeanlage 

wiederholt werden darf oder 

1.1.5 eine gem. § 4 Nr. 1.7 oder § 4 Nr. 1.8 gestaltete Werbeanlage und eine Folienbeklebung im 

Schaufenster (§ 4 Nr. 1.10) mit der Einschränkung, dass auf der Folie nicht der Schriftzug 

der Flachwerbeanlage wiederholt werden darf oder 

1.1.6 ein Wandausleger (§ 4 Nr. 1.9) und Folienbeklebung im Schaufenster (§ 4 Nr. 1.10). 
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1.1.7 Bei einer Ladenfrontlänge von mehr als 20 m sind im Erdgeschoss maximal vier 

Werbeanlagen zulässig. Bei mehr als zwei angebrachten Werbeanlagen sind zwei 

unterschiedliche Gestaltungsformen (z.B. zwei Flachwerbeanlagen und zwei Wandausleger 

oder ein Wandausleger und zwei Folienbeklebungen) zu wählen. Mehr als zwei 

unterschiedliche Gestaltungsformen sind nicht zulässig. 
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2. Im Bereich der Obergeschosse sind folgende Werbeanlagen und Kombinationen von 

Werbeanlagen zulässig: 

 

2.1 nur eine der unter § 4 Nr. 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 genannten Werbeanlagen oder eine Werbeanlage 

nach § 4 Nr. 1.6 mit Ausnahme der dort möglichen Kombinationen unter Beteiligung einer 

Kastenanlage (§ 4 Nr. 1.3) in nur einem Brüstungsfeld der Obergeschosse oder 

2.2 eine Folienbeklebung der Fenster (§ 4 Nr. 2.2) oder 

2.3 maximal ein Infoscreen (§ 4 Nr. 2.3) je Gebäudefassade 
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§ 6 
Größen von Werbeanlagen 

 
1. Erdgeschoss 

 

1.1 Im Bereich des Erdgeschosses sollen Kastenanlagen (§ 4 Nr. 1.3) und die unter § 4 Nr. 1.6 

genannten möglichen Kombinationen mit Kastenanlagen folgende Maße nicht überschreiten: 

 

• Länge: 2/3 der Ladenfrontlänge; Höchstmaß 5,0 m 

• Höhe: 0,7 m 

• Tiefe: 0,2 m 
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1.2 Gestaltungsformen von Werbeanlagen nach § 4 Nr. 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 und nach 1.6 mit 

Ausnahme der dort genannten möglichen Kombinationen mit Kastenanlagen dürfen im 

Bereich des Erdgeschosses die geltende Längenbeschränkung von maximal 2/3 der 

Ladenfrontlänge bzw. das Höchstmaß von 5,0 m ausnahmsweise überschreiten. 

 

1.3 Bei den unter § 6 Nrn. 1.1 und 1.2 genannten Werbeanlagen ist ein seitlicher Mindestabstand 

von 1,0 m zu den jeweils angrenzenden – auch den eigenen – Werbeanlagen einzuhalten. 

 Wenn zwischen zwei Werbeanlagen eine Gebäudegrenze verläuft, sind zwischen 

Werbeanlage und Gebäudegrenze 0,5 m einzuhalten. 
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1.4 Im Bereich des Erdgeschosses sollen Wandausleger folgende Maße nicht überschreiten: 

 

• Ansichtsfläche: 0,7 m2 

• Höhe:  0,7 m 

• Tiefe:  0,2 m 

 

Der Wandausleger darf maximal (einschließlich Befestigung) nicht mehr als  

1,0 m in den Straßenraum hineinragen. 

 Sofern Ausleger unter Vordächern angebracht werden, dürfen diese die Tiefe des Vordaches 

nicht überschreiten. 
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1.5 Folien auf Glas dürfen maximal 20 % der Schaufenster im Erdgeschoss bedecken. 

 Vollflächige Fensterbeklebungen zu Werbezwecken sind nicht zulässig. 
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2. Obergeschosse 

 

2.1 Die im Bereich der Obergeschosse zulässigen Werbeanlagen und Kombinationen von 

Werbeanlagen (§ 5 Nr. 2.1) sollen folgende Maße nicht überschreiten: 

 

• Länge: 1/3 der Fassadenlänge; Höchstmaß 6,0 m 

• Höhe: 0,7 m 

• Tiefe: 0,2 m 

 

2.2 Folien im Fensterbereich der Obergeschosse (§ 5 Nr. 2.2) dürfen maximal  

30 % der Fensterfläche des jeweiligen Fensters bedecken. 

 

2.3 Ein Infoscreen soll nicht in die Fensterflächen (ausgenommen sind flächige Verglasungen) 

hineinragen und folgende Maße nicht überschreiten: 

 

• Ansichtsfläche: 2,0 m2 

• Tiefe: 0,2 m 

 

 Infoscreens sind ausschließlich parallel zur Fassade anzubringen. 
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3. Vertikale Werbeanlagen sollen folgende Maße nicht überschreiten: 

 

• Höhe: 8,0 m 

• Breite: 1,0 m 

• Tiefe: 0,2 m 

 

 

§ 7 
Unzulässige Werbeanlagen 

 

1. Nicht zulässig sind Werbeanlagen, die durch regellose Anbringung, Häufung, Wiederholung, 

Überschneidung und Verdeckung von Fassadengliederungen sowie aufdringliche 

Beleuchtung verunstaltend wirken. 

 

2. Unzulässig sind insbesondere: 

 

2.1 Folienbeklebungen von Fassadenteilen außerhalb des Schaufensters (z.B. in Firmenfarben) 

2.2 Werbeanlagen, die sich bewegen 

2.3 Lichtwerbeanlagen mit blinkendem, wechselndem oder laufendem Licht 

2.4 Planen und Transparente 

 

§ 8 
Verkehrssicherheit 

 

Die Werbeanlagen müssen den Anforderungen der Verkehrssicherheit genügen. 
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§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 

1. Gemäß § 24 Abs. 5 GemO handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1.1 entgegen § 3 Fremdwerbeanlagen an anderen als den dafür vorgesehenen 

Anbringungsorten anbringt und die zulässigen Anbrinungsorte der Werbeanlagen an den 

Gebäuden nicht einhält, 

 

1.2 entgegen § 3 Nr. 4.1 Werbeanlagen im gleichen Geschoss nicht auf gleicher Höhe anbringt, 

 

1.3 entgegen § 3 Nr. 4.3 bei Werbeanlagen an Fenstern im Obergeschoss die Fenster nicht nur 

entweder am oberen oder unteren Rand beklebt, 

 

1.4 entgegen § 3 Nr. 5 bei am Vordach befestigten Werbeanlagen diese so anbringt, dass die 

Unterkante der Werbeanlage die Unterkante des Vordaches unterschreitet, 

 

1.5 entgegen § 3 Nr. 6 plastischen Gliederungselemente der Fassade durch Werbeanlagen 

verdeckt, 

 

1.6 entgegen § 4 andere als die dort für Erdgeschoss, Obergeschosse oder Dachwerbung 

abschließend aufgezählten Gestaltungsarten wählt, 

 

1.7.1 entgegen § 5 Nr. 1 im Bereich des Erdgeschosses mehr als zwei Werbeanlagen pro Betrieb 

anbringt, 

 

1.8 entgegen § 5 Nr. 1.1 eine andere Anzahl von Werbeanlagen als die dort erlaubten bzw. eine 

andere Kombination von Werbeanlagen als die dort erlaubten anbringt, 

 

1.9 entgegen § 5 Nr. 1.1.7 bei einer Ladenfrontlänge von mehr als 20 m im Erdgeschoss mehr 

als vier Werbeanlagen oder mehr als zwei unterschiedliche Gestaltungsformen von 

Werbeanlagen anbringt, 

 

1.10 entgegen § 5 Nr. 2 im Bereich der Obergeschosse eine andere Anzahl von Werbeanlagen 

als die dort erlaubten anbringt, 

 

1.11 entgegen § 6 die dort festgelegten Größen / Maximalmaße überschreitet bzw. den in § 6 Nr. 

1.3 genannten seitlichen Mindestabstand nicht einhält, 

 

1.12 Folien und Beklebungen entgegen § 6 Nr. 1.5 und 2.2 anbringt,  

 



 Werbeanlagensatzung 6-19 

 20 

1.13 unzulässige Werbeanlagen (§ 7) anbringt. 

 

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu € 5.000 geahndet werden. 

 

3. § 89 LBauO bleibt darüber hinaus unberührt. 

 

 

§ 10 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

Ludwigshafen am Rhein, den 20.10.2008 

Stadtverwaltung 

gez.: 

Dr. Eva Lohse 

Oberbürgermeisterin 
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Anlage zu § 2 Nr. 1 Werbeanlagensatzung: Lageplan 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


